






DATUM

PLGR

BEARB.

M.

21.08.2020

BO

1 : 1.000

BÜRGERMEISTER PLANBEARBEITUNG

PLANÜBERSICHT M 1 : 10.000

0        10      20      30        40               60              m

STADT SASSENBERG
BEBAUUNGSPLAN

N
O

R
D

E
N

„INDUSTRIE- UND GEWERBEGEBIET FÜCHTORFER STRASSE“

2. ERWEITERUNG
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FÜR DIE 2. ERWEITERUNG

Erläuterungen

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Der Infrastrukturausschuss  des Rates der Stadt hat am                    gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
vereinfachte Änderung dieses Bebauungsplanes  beschlossen. Es handelt sich um ein vereinfachtes  
Verfahren nach § 13 BauGB. Dieser Beschluß ist am                      ortsüblich bekanntgemacht  worden.
Sassenberg, den

Gem. § 13 (2) Nr. 2 BauGB wurde die Öffentlichkeit in der Zeit vom                   bis                an der Bauleit-
planung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange in der Zeit
vom                    bis                   an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung ist gem. § 10 BauGB am                        durch den Rat der Stadt als Satzung
beschlossen worden.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung wurde am                            gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Einschließlich der 1. Änderung
Einschließlich der 2. Änderung – Dez. 1988
Einschließlich der Erweiterung – Jan. 1990
Einschließlich der 3. Änderung – Juli 1991
Einschließlich der Ergänzungen lt. Ratsbeschluss vom 05.11.1991
Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Ratsbeschluss vom 18.11.1997
Einschließlich der 4. vereinfachten Änderung - Okt. 2011

Flächen für Aufschüttungen gem. § 9 (1) Nr. 17 BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Erweiterung
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Erweiterung

Bereich der 2. Ereiterung

Bereich der 1. Ereiterung

Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  - BauNVO)  in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 

Planzeichenverordnung  1990 (PlanZV 90)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  - Landesbauordnung  2018 - (BauO NRW 2018)  in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung  Nordrhein-Westfalen  (GO NRW)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  (Landeswassergesetz  - LWG)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz  (WHG)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landesnaturschutzgesetz  (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung  vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz  (BImSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 17.05.2013
(BGBl. I S. 1274), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes  (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige  Anlagen - 4. BImSchV)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 31.05.2017 
(BGBl. I S. 1440), in der zuletzt geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN

Erweiterung des Geltungsbereiches  um ca. 13,0 m nach Süden und Verschiebung des 
Lärmschutzwalls  an die neue Plangrenze

Erweiterung der überbaubaren Fläche

Aufnahme Hinweis Artenschutz
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3. ARTENSCHUTZ

Zum Schutz der planungsrelevanten  Vögel und Fledermäuse, die im Plangebiet nicht vollständig 
ausgeschlossen werden können, sind nach § 44 Abs. 1 BNatSchG Baumfällungen  nur außerhalb der 
Fortpflanzungszeit  geschützter Arten, also vom 1. Oktober bis 28. Februar, zulässig.

GE   II   0,6   1,2
Unzulässig: Abst.Kl. I - VII
Zulässig sind nicht wesentlich störende 
BEtriebe und Anlagen im Sinne von 
Mischgebiet
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